
Zeitschrift: Der neue schweizerische Republikaner

Herausgeber: Escher; Usteri

Band: 3 (1800-1801)

Rubrik: Vollziehungs-Rath

Nutzungsbedingungen
Die ETH-Bibliothek ist die Anbieterin der digitalisierten Zeitschriften auf E-Periodica. Sie besitzt keine
Urheberrechte an den Zeitschriften und ist nicht verantwortlich für deren Inhalte. Die Rechte liegen in
der Regel bei den Herausgebern beziehungsweise den externen Rechteinhabern. Das Veröffentlichen
von Bildern in Print- und Online-Publikationen sowie auf Social Media-Kanälen oder Webseiten ist nur
mit vorheriger Genehmigung der Rechteinhaber erlaubt. Mehr erfahren

Conditions d'utilisation
L'ETH Library est le fournisseur des revues numérisées. Elle ne détient aucun droit d'auteur sur les
revues et n'est pas responsable de leur contenu. En règle générale, les droits sont détenus par les
éditeurs ou les détenteurs de droits externes. La reproduction d'images dans des publications
imprimées ou en ligne ainsi que sur des canaux de médias sociaux ou des sites web n'est autorisée
qu'avec l'accord préalable des détenteurs des droits. En savoir plus

Terms of use
The ETH Library is the provider of the digitised journals. It does not own any copyrights to the journals
and is not responsible for their content. The rights usually lie with the publishers or the external rights
holders. Publishing images in print and online publications, as well as on social media channels or
websites, is only permitted with the prior consent of the rights holders. Find out more

Download PDF: 07.02.2026

ETH-Bibliothek Zürich, E-Periodica, https://www.e-periodica.ch

https://www.e-periodica.ch/digbib/terms?lang=de
https://www.e-periodica.ch/digbib/terms?lang=fr
https://www.e-periodica.ch/digbib/terms?lang=en


«à îànirt s>« b<» Z. A. vch« In Bern, un» »e, Das îlbsunem.ok 'ûr 7« Nnwm.ni oder Wrctn
««n Postanuern. ^

^
'«M, Ben. 4 S r. r b», und ausser

Der neue Schweizerische Republikaner. V

Herausgegeben von Ufteri.

Donnerstag, den l6April i8ol. Viertes Quartal. Den 26 Germinal IX.

Bollziehungs- Rath.
Beschluß vom 10. Febr.

Fortsetzung.

VI.
In.Betreffder Handänderungsgcbür.

Art. 75. Die Handänderungsgebühr von Käufen
von Liegenschaften soll vom ganzen Betrage des Erkauften
durch den Käufer entrichtet werden. Die Trinkgelder,
Kaufgeschenke, Kaustrünke, und alle andern bediugliche
oder beyfällige Zahlungen sollen, wenn dergleichen be.

düngen sind, ohne in der Hanplsumme begriffen zu seyn,

nichlâ dcstoweniger zu derselben gezählt werden.
Die Handänderungszebühr von Täusch n und Lie-

gens t asten soll durch denjenigen, welcher ras überein-

gekommene Nachlau schgelv zu bezahlen hat, entrichtet
werden. Jene von Schenkungen unter Lebenden soll von
demjenigen, an welchen die Schenkung gemacht wird,
vom ganzen Betrage derselben bezahlt werden.

76. Jede Handävderung von Liegenschaften, eö sey

durch Kauf, Tausch, oder Schenkung unter Lebenden,
s.ll von den komrahlrendcn Parteyen, der Munizipalität
derjenige» Gemeinde, in deren Bezirk sich die betreffende
Liegenschaft besindct, angezeigt werden.

Die Munizipalität wird sie in ein Register nach dem
Modell, welches sie von der Verwaltungskammcr er«

halten wird, einschreiben.

77- Die Munizipalität wird dem Käufer, Tauscher,
oder Schenkuugscmpfaher ein Zeugniß von dieser Ein.
schreibung zustellen, welches überdieß noch enthalten soll:

s. Die Beschreibung der handänderuden Liegenschaft,
b. Bey einem Kaufe oder Tausche den ubereingckom.

menen Preis; bey einer Schenkung den im Ge.
meindkadastcr eingeichrievenen Werth der Liegen,
schaft,

cr Die Anzeige, ob die Liegenschaft verpfändet se?

oder nicht; im erster» Fall muß genau angemerkt
seyn, in was diese Hypothek bestehe. Für dieses
Zeugniß wird zwey Batzen und das Stempelpapier
bezahlt.

78. Wenn die im ?6ten Artikel erwähnte Anzeige
einer Handändernng an eine Munizipalität gemacht,
imd von derselben bas im ?7len Artikel vorgeschriebene
Zeugniß erhalte» worden/so sind die kontrahirenben
Parteyen verbunden, solches einem öffentlichen geschwor,
neu Notar, oder wo keine Notarien sind dem Distrikts«
gerichlSschreibet zur Ausfertigung der HandänderungS.
Zik:e zuzustellen welcher dann verpflichtet seyn soll, sei»

b»e inner drey Monaten, vom Tag der bey der Munizi,
päität geschehene» Einschrribung an gerechnet, an die
Grichtsschrciberey des Distrikts, in welchem die Hand«
äwcrnbei, Liegenschaften sich befinden, zur Einregistri.
ruvg abzugeben.

75. Inner zwanzig Tagen nach Ucbergabe der Akte
an d>e Eerichtsschrcibcrey seil der Gcrichtsschreiber die
Akte nnregistriren, und die ÄussertkMigcn derselben mit
der Se schein igung der Emcegistrirung versehen, der
Mnnzipalität der Gemeinde, in welcher die Liegenschaft
bcsiiillich ist, zustellen.

8». Inner zehcn Tagen, nachdem der Munizipali«
tät die ausgefertigte HandänderungSakte zugekommen,
wird sie die Liegenschaft » welche Hand geändert, nach
ihrem ganzen Umfange und Inhalte auf dem Gemeinds«
kadaster dem chcvvrigcn Besitzer ab. und dem neuen
Eigenthümer zuschreiben, dabey den Preis anzeigen, so«

dann sich von demselben die Handänderungsgebühr be»

zahlen, und die Emregistrirungstaxe vergüten lassen,
und den Parteyen die Akten, auf welchen auch die Ve«
zahlung dir Gebühr und Taxe bescheinigt werden soll,

I übergeben.
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81. Beytestameutlichen oder nichttestamentlichen Erb.
schaften, welche der Handäuderungsgebühr unterworfen
find, sollen der oder die Hauprerben oder ihre Prokurir.
ten, inner zehn Tagen von der ihnen zugefallenen Erb.
schaff an / der Munizipalilät der Gemeinde, in welcher
dieselbe eröffnet werden soll, die Anzeige davonmachen.

Die Munizipalitäl wird alle Erkundigungen und Bc-
weife zur Bewährung des wirklichen Werthes und des

ganzen Betrags der Erbschaft einziehen; zu diesem Ende

muß von allen solche» Erbschaften ein Inventarium auf-

genommen, und davon eine durch einen gelchworncn
Notar oder durch den Gerichtsschreiber bescheinigte Ad-
schrisl der Munizipalitäl zugestellt werden. Sollte dann
über die Anzeige des Werths der Erbschaft ein Zweifel
obwalten, so «st die Munizipalitäl befugt, das Inven-
tariurn und den Betrag der Hinterlassenschaft durch

Sachkundige, und zwar auf Kosten der fehlbaren Eiben,
berichtigen z» laffen.

Die Munizipalilät wird die in ihrem Bezirk gelegenen

pxd in der Erbschaft begriffenen Liegenschaften, wie in

den? vorstehenden SirtM vorgeschrieben, in den Gcmeind-

kadast.r einschreiben.

82. Inner zwey Monaten, nachdem die vorgeschrie.

bene Auhiige einer Erbschaft gemacht worden, wird jlch

die Monlzipalilät, laut Artikel ;ü des Gesetzes vom

15. Chnstmonat, durch den oder die Haupicrden die

Handändenmgsgebüh? bezahlen laffen.

85. Wenn eine Erbschaft Liegenschaften begreif,

welche ausser der Gemeinde liegen, in welcher die Erb-

schast eröffnet worden so soll die Munizipaîitàt dieser

Gemeinde dem oder den Erben, welchen diese auffr
ihrem Bezirke befindlichen Liegenschaften zufallen, eine

Erklärung zustellen, in welcher diese Liegenschaft, die

Gemeinde, in deren Bezirk sie sich befindet, der giame
des Erben < dein fie zugefallen der im Erbschaftsuven,
tarium augesezte Werth dcesebcn, und die Bejahung
der HandändermrgSgcbühr angezeigt seyn sollen.

Für diese Erklärung soll Ein Batzen und das Sl.in-
pelpapier bezahlt werben.

8t. Jeder Bürger, welcher eine solche Erklärung
erhallen hat, so!! gehalten seyn, dieselbe der Munizipa,
lität der Gemeinde, in welcher die erwähnte Liegenschaft

befindlich, inner zwanzig Tagen einzuhändigen; die

Mimizipalität wird die Handändernng in ihr Register

eintragen, und dem neuen Eigei'.tbümer von dieser Ein-
fchreibung ein Zeugniß zustellen; es soll für solches Ein
Batzen und das Stcmpelpapicr bezahlt werder.

N. Für die Einrcg'.strirmrgiedcr der Handändcrmigs.

gebühr untcrworffenen Akte, so wie für jene der laut de»
Artikels z? des Gesetzes vom 15. Christmonat von dieser
Gebühr besreytcn Akte», soll dem Gerrchtschràr von
jeder ihm zur Einregistrirung übergebenen Ausftcnguiig
drey Batzen Eiuschrcibgebühr für jede überfthri-bene
Vlaltseite derselben bezahlt werden; diese Gebühr kann
nicht wcnigcr seyn, wenn die Ausfertigung schon keine
volle Blaltscite einnehme.

Der Gcrichtschrciber wird die Einregistrirung auf
jeder Anssertigung bescheinigen, und die Einschrechgc.
bühr von der Munizipalitäl beziehen; diese dann wird
sich solche bey Uebergabc der Akten von den Parteyen
vergüte» lassen.

Die Emschreibgebühr von Testamenten soll dem Ge-

richtschreiber durch den oder dir Erben bey Abgebung
der Ausfertigungen bezahlt werden.

86. Jeder, der sich im Besitz oder Genuß einer durch

Kauf, Tausch, Schenkung unter Lebenden oder Erd-
schast erlangten Liegenschaft setzet, ehe er dir in dem

Artikel 76 und 81 vorgeschriebenen Formalitäten erfüllt
hat, muß die Handänderungsw bühr bezahlen, wenn er

schon diesen Besitz oder Genuß wieder aufgäbe.
87. Wenn eine Handändcrung von Liegenschaften,

ohne davon Besitz genommen zu habe», vor Verstoß der

im 7«tey Artikel zur Ausfertigung der Akte vorgeschric-
bencn drey Monate aufgehoben wird, so soll davon der

vierte Theil der Handändeningsgebühe bezahlt werden;
wenn aber eine solche Aufhebung spater geschieht, so

soll die ganze Gebühr entrichtet werden.
88. Diejenigen, welche nach Erfüllung der Vor-

schrisl Artikel 76 versäumen würden ihre Akte inner der

Artikel 78 ftstgescztcn Zeitftist ausfertigen zu lassen die

Notarien oder Gcrichtschrciber, welche Akten ausferli.,
gen und dieselben nicht nach Vorschrift des erwähnten

Artikels 78 zur Einregistrirung übergeben, so wie die

einregistrirendcn Gerichtschrciber und die Mnnistpalitä-
ten, wenn sie die ihnen obliegeyden Verfügungen der

Artikel 79 itnd 80 nicht gehörig befolgen würden, sollen

eine der Handänderungsg bühr des Gegenstandes, bey'

welchem sie eine der vorgeschriebenen Formalitäten um

terlassen haben, gleichkommende Geldbuße bezahlen.

8?. Die Mnnizivalltäten, weiche, nachdem sie Kennt-

niß bekommen, daß eine Liegenschaft oder Erbschaft vor

der Artikel 76 und 81 vorgeschriebenen Erklärung >u

Besitz genommen worden, den neue» Besitzer nicht ft«'

gleich für die Bezahlung der Handandcrungsaebichr br-

treiben, und solchen nicht für die im vorigen Artikel

bestimmte Geldbuße belangen würden, sollen selbst eine
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der Handändcrungsgcbühr gleichkommende Geldbuße

bezahlen.

90. Wenn bey einer Handänderung von Licgcnschaf-

ten durch die Parteyen eine falsche oder dem wahren

Werthe des handänderndcn Gegenstandes nicht gleich-

kämmende Anzeige gemacht,» oder irgend ein Mittel ge.

braucht würde, der Bezahlung der Handänderungsge-

bàhr oder' cincS Theiles derselbe» auszuweichen ; desglei-

chen wenn diese falsche Anzeige durch diejenigen, welche

die Handânderrmgsà ausfertigen, oder durch emeu

öffentlichen Beamten begünstiget, oder im Falle, daß sie

Kemuruß davon hätten, nicht aizgezeigt würde, so, soll

jeder Fchldare eine der vom betreffenden falsch angcge.

denen Gegenstände zu entrichtende» Handänderungsge..

bühr gleichkommende Geldbuße bezahlen und die Nota-
rien oder öffentlichen Vcamlen welche an diesen Ueber,

tretungen Antheil genommen haben, sollen überdies nach

der Strenge deS Gesetzes verfolgt werden.

VII.

In Betreff des Abzugs von den Ent,
schädiirssen der offen t l i chenB eamlrn.

Art. 91. Dieser Abzug, welchen der Artikel ;8 des

Gesetzes vom -5. Christmonat fcstsezt, soll vom r. Jan.
i-xol an bezogen werden.

Die Grundlage dieser Abgabe soll der jährliche Ve-
trag des Gehaltes sevn, er möge Tag Wochen« Monat-
oder Iahrwcise bestimmt seyn in Geld, oder Früchten,
oder Wohnungen, oder in sonst irgend etwas bestehen,

und veränderlich oder unveränderlich festgcstzt seyn.

9?. Alle diejenigen, welche die Gehalte oder Entsehäd.
nisse auszuzahlen haben, oder welchen die Beamten oder

Angestellten dieselben an dn durch sie selbst eingezogenen

Geldern abrechnen, sollen diesen Abzug besorge«, und
im Falle, daß sie ihn versäumen würden, sollen sie dafür
verantwortlich seyn und ihn selber bezahlen.

(Oic Forts, folgt.)

Gesetzgebender Rath, 21. Merz.
(Fortsetzung.)

(Fortsetzung der Berichte der Petitioneucommißion.)

z. Irnnr dem isolierten Bezirk der Bergqemeinde
Fahrn er en, Disir. Wangen, liegen Weitwciden
uud Waldungen, deren i» Rechtsamen eingctheille Be-
nutz lag seit undenklichen Zeiten ein ausschließliches Vor.
recht der dortigen Bürgerschaft war. Schon früh;

fühlte die Gemeindsgcnossmschaft von Fahrnercn und
ihre Obrigkeit, daß die Wohlfahrt dieser entlegenen
Gemeinde aus der unzertrennlichen Verbindung des da-
sigen GuicroesitzeS in welchem damals ans dem Lande
zugleich das Ortsbürgerrccht begriffen war) mit dem
Weidrechl beruhe, daher bereits im Jahr i??; diner
Gemeinde der Burgcrzug gegen Äussere hochodrigkeitltch
ertheilt wurde. Dieser Burgcrzug ward auch in dem
uemlichen und folgenden Seculis ferner bestätiget und
auf eine frisch acquiriercc Weitweide ausgedehnt. Im
Jahr 1777 schioffen endlich, ans Anlaß einiger Miß-
Helligkeiten, die Gemeinbsgenoffeu mit den Äusseren

folgenden Verglich: der die Äusseren, die Weidrechte
hii.Ieihcn oder ihr Vetorecht durch Andingung fremder
Waare ätzeu wollten, den Bürgern den Vorzug zu er-,
theilen verpflichtete. Hingegen thaten die Bürger
Verzicht aus ihren Zug in allen Fällen, w o die Weit-
rechtsamen zugleich mit den Gütern vcrnuss.rt werden.
Endlich machten sich die Gemeindsgenoffen noch anhei-
s.hig : aus ihren (dermalen durch Feuersdrünste erschöpf,

ten) G.mciudswaldimgeu den Äusseren, die inner,ih.
rcm Gemrintsdczirk Haus und Güler besitzen, Bau»
und Zeuimngsholz, und wann der Äussere auf s neu»!

Gut wohnt, sogar auch Brennholz, durchaus wie einem
Bürger, zu geben.

Mittelst dieses Vergleichs glaubte die Bürgerschaft
von Fahrucren durch die Aufopferung ciucS Theils so-

wohl ihres Rechts als ihres Guts, mit allseitiger Em-'
stimtnuiig die Verbindung der Güter mit den Weidrect?.

ten, als der Grundlage ihres Wohlstandes
auf immer gesichert zu haben. Nun aber wollen die

Äusseren denjenigen Theil des Vergleichs, der das Hin»
lcihungs- und Veräusserungsrccht ihrer Weidrech csainen-

einschränkt nicht reipcmren, weil aller Bürgcrzug
durch das Gesetz vom ;>. August 1798 aufgehoben sey zt

hingegen wollen sie dc» der Gemeinde lästigen und ihnen»
den Äusseren vorlheilhafte» Thu! des Vergleichs- nem-»

lich die Bcholziing aus der Gcmcindswaldung> beyde,

halten wissen. Dieser Prätension der Anjftreü ftzt die-

Gcmcindsbürgerschast folgendes Altrrutrum entgegen!'
Entweder bezieht sich daS Gesetz vom z 1. August nur'
aus allgemeine Rechte und Conceßiotten, nicht aber aus
b e so» de r e Ve r g lei ch e, die in dic Cctthegorie der'
Bilaceraicontracteu gchöreu ; oder wen sich das Gesetz auch

auf diese leztercn bezieh-n soll, so muß es nicht n u r
einen Theil, sondern den ganzen Vergleich zernichten.

Im erster» Fall bleibt unter den im Vergleich enthaft'

lenkn Bedinzunßm der Bürgcrzug z im auderu Fall abrrr
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